
Finanzhaushalt 
unter Corona

-
Auswirkungen auf die 
Gemeinde Glashütten



Einbruch der Steuereinnahmen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz präsentierte die Mai-Steuerschätzung vor 
dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der 
Corona Pandemie. Zwar seien die Prognosen mit extremer Unsicherheit 
verbunden, doch es sei klar, dass es eine exorbitante Rezession geben wird.

Das BIP soll 2020 real um -6,3 % sinken, 2021 soll sich die Wirtschaft aber 
wieder langsam erholen.  

Die Folge sind extreme Einbrüche der Steuereinnahmen auf allen Ebenen –
Bund, Länder und Gemeinden…



Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde

Am Wochenende des 16.05.20 wurde die Bundessteuerschätzung durch das 
Hessische Finanzministerium auf das Land Hessen heruntergebrochen, 
woraus sich die Folgen für die Gemeinde Glashütten ableiten lassen.

Voraussichtliche Steuermindereinnahmen: 700.000 €

Insbesondere bei der Einkommenssteuer und bei der Gewerbesteuer sind 
deutliche Einbrüche zu erwarten.
ABER
Voraussichtlich werden die Mindereinnahmen durch Auflösung von 
Rückstellungen, korrespondierend weniger Steuerausgaben und 
Einsparungen gedeckt werden können.



Folgen

Wird der Haushalt der Gemeinde im Vollzug 2020 ausgeglichen werden können?
Zum Teil ja. Nach den aktuellen Hochrechnungen wird der Ergebnishaushalt durch 
weniger Steuerausgaben, Einsparungen und Auflösung von Rückstellungen 
abgefedert werden können, der Finanzhaushalt wird in jedem Fall mit einem Defizit 
abschließen.

Welche Folgen hat das?
Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse und der vorhandenen Liquidität wird man 
das Defizit auffangen können, ohne das die Verschuldung ansteigt.

Ist die Rezession auf 2020 beschränkt?
Laut Mai-Steuerschätzung ja. Demnach soll das BIP 2021 wieder deutlich steigen. 
Auch wenn wir die Einschätzung skeptisch sehen, haben wir derzeit keine anderen 
Anhaltspunkte. Gespannt wird man auf die nächste – dann hoffentlich sicherere –
Steuerschätzung im September warten müssen.



Bewertung der hessischen Spitzenverbände

Muss ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden?
Hier schließen wir uns der Auffassung der hessischen Spitzenverbände an…

„Gemäß § 98 Abs. HGO besteht eine Nachtragspflicht wenn ein erheblicher Fehlbetrag im 
Haushaltsvollzug zu erwarten ist (davon ist auszugehen) und
der Haushaltsausgleich durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.“

• Eine verschlechterte Einnahmesituation alleine reicht nicht aus, eine 
Nachtragspflicht auszulösen,

• Der Nachtrag muss geeignet z.B. durch Anhebung der Steuersätze den 
Ausgleich herzustellen – 700.000 € durch Erhöhung der Hebesätze 
aufzufangen bedürfte einen Grundsteuer B Erhöhung von fast 300 v.H.,

• Mai-Steuerschätzung besonders vage – keine solide Planungsgrundlage

Mai-Steuerschätzung löst keine Nachtragsverpflichtung aus



Erlass vom HMdIuS

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport hat zur Anwendung 
des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit der Corona-Pandemie 
einen Erlass herausgegeben:

• Höchstbetrag der Liquiditätskredite kann wenn notwendig in einer Eilentscheidung des 
HFA erhöht werden. Aufsichtsbehörde hat dies unter großzügigen Maßstäben innerhalb 1 
Woche zu genehmigen.

• Der Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes muss bis auf weiteres nicht 
nachgekommen werden.

• Über- und Außerplanmäßige Ausgaben in Folge von Corona bedürfen erst eine Deckung 
im folgenden Haushaltsjahr.

• Derzeit bedarf es keiner Finanzplanung über das Haushaltsjahr 2020 hinaus.

Zudem hat Bundesfinanzminister Scholz mit dem „Solidarpakt auf 
Bundesebene“ umfangreiche finanzielle Hilfen für Kommunen angekündigt.



Strategische Ausrichtung Glashütten

Welche Strategie verfolgt die Gemeinde Glashütten in Folge dessen?

1. Liquidität durch Liquiditätsmanagement sichern,
2. Investitionsprogramm fortsetzen, da dies erst in zukünftigen Jahren zu 

Haushaltsbelastungen führen wird,
3. Quartalsbericht ausarbeiten, um auch Transparenz über sonstige 

Einnahme- und Ausgabenpositionen zu schaffen, 
4. Bürger nicht durch weitere Erhöhungen in der Krise belasten,
5. Sparpotenziale im Haushalt 2020 identifizieren und den politischen 

Gremien zur Beschlussfassung vorlegen,
6. Auf die angekündigten finanziellen Hilfsprogramme von Bund und Land 

warten.


